TOP 4.2.1

Stadt Braunschweig 19-10421-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Errichtung einer Geschwindigkeitstafel auf der Kastanienallee

Organisationseinheit: Datum:
Dezernat lll 11.10.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (zur 23.10.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss des Stadtbezirksrates vom 27.03.2019:

Die Verwaltung wird gebeten, eine Geschwindigkeitsmesstafel auf der Kastanienallee
(Abschnitt Hagenring bis Kreuzung Herzogin-Elisabeth-Stral3e) zeitnah zu installieren.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Verwaltung ist bei dem Beschluss davon ausgegangen, dass auf der Kastanienallee im
Abschnitt zwischen Altewiekring und Herzogin-Elisabeth-Stral3e der Einsatz der
Geschwindigkeitsmesstafel gewlnscht war.

Die Geschwindigkeitsmesstafel war dort in der Zeit vom 17.06.2019 bis 01.07.2019 in HGhe
der Einmindung Rosenstral3e fur beide Fahrtrichtungen nacheinander installiert.

Folgende Messergebnisse liegen vor:

[Messstelle | Kastanienallee 26 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 30 km/h |
[ Zeitraum: 17.06.2019 - 24.06.2019 | Geschwindigkeitsmessdisplay Wavetec 7 |
Geschwindigkeit Fahrtrichtung
in km/h Herzogin-Elisabeth-Str.
Anzahl Anteil in %
0-30 6.210 40
31-40 7.683 49
41 -50 1.397 9
51-60 238 2
> 60 35 0
15.563 100
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[Messstelle | Kastanienallee 26 | Geschwindigkeitsbegrenzung | 30 km/h |
[ Zeitraum: 24.06.2019 - 01.07.2019 | Geschwindigkeitsmessdisplay Wavetec 7 |
Geschwindigkeit Fahrtrichtung
in km/h Altewiekring
Anzahl Anteil in %
0-30 8.327 38
31-40 11.333 51
41-50 2.235 10
51-60 214 1
> 60 13
22.122 100

Insgesamt ist festzustellen, dass das Geschwindigkeitsniveau fiir beide Fahrrichtungen
ahnlich hoch ausfallt und der weit Gberwiegende Teil der Verkehrsteilnehmer die zulassige
Hochstgeschwindigkeit von 30 km/h Uberschreitet. Etwa die Halfte der Verkehrsteilnehmer
fahrt bis zu 10 km/h schneller. Daruber hinaus werden auch in einem nicht geringen Umfang
héhere Geschwindigkeiten von Uber 40 km/h gefahren (jeweils 11 %). Aus Sicht der
Verwaltung sind die Messergebnisse weitgehend problematisch, sodass auch kiinftig
Geschwindigkeitsmesstafeln zur Sensibilisierung der Verkehrsteilnehmer dort eingeplant und

installiert werden.

Zusatzlich werden turnusmaRig Geschwindigkeitskontrollen mit dem Messfahrzeug in dem
Abschnitt durchgefiihrt. Die bisherigen Messergebnisse rechtfertigen auch kinftige
Geschwindigkeitskontrollen.

Warnecke

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-10923-01
Der Oberburgermeister Mitteilung

offentlich
Betreff:

Erfahrungsbericht der Verwaltung zu den Verkehrsstromen nach
Neustrukturierung der Verkehrsfiihrung im Bereich
Marienstift/Helmstedter StraBe/Altewiekring

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 16.10.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (zur 23.10.2019 o]
Kenntnis)

Sachverhalt:

Beschluss vom 26.09.2019 (Vorschlag gem. § 94 Abs. 3 NKomVG):

Die Fachverwaltung mdge nach Abschluss der Neustrukturierung der Verkehrsfiihrung im
Bereich Marienstift/Helmstedter Stra3e/Altewiekring einen Erfahrungsbericht zu den
Verkehrsstromen, Schleich- und Ausweichverkehren vorlegen.

Stellungnahme der Verwaltung:

Die Bauarbeiten in der Helmstedter Stralie/Leonhardstralie wurden Ende 2018 fertiggestellt.
Erst mit Fertigstellung der BaumafRnahme an der Kreuzung Altewiekring/Helmstedter Stralle
im April 2019 wurde die endgultige Verkehrsfuhrung flr den Bereich um die Helmstedter
Stralie hergestellt.

Verkehrsteilnehmer reagieren auf neue Verkehrsfuhrungen teilweise erst nach einem Jahr
und zeigen Beharrungsvermogen bei der Fortsetzung der bisherigen gewohnten
Routenwahl. Auch bei Internetkartendiensten sind noch nicht alle Veranderungen
eingepflegt, sodass sich die finalen Verkehrsstrome noch nicht eingestellt haben.

Gleichwonhl hat die Verwaltung im September eine erste Verkehrsbeobachtung durchgefihrt.
Dabei wurden die durchfahrenden Fahrzeuge in den morgendlichen und in den abendlichen
Hautverkehrszeiten gezahlt und deren Wege verfolgt. Danach fuhren in der Spitzenstunde
lediglich 29 Fahrzeuge als augenscheinliche Abklrzungsverkehre von der Leonhardstralie
Uber die Kurze Stralde und Helmstedter Strale auf den Altewiekring. Bei den abkiirzenden
Kraftfahrzeugen im Bereich St.-Leonhards-Garten sind es lediglich 13 Fahrzeuge in der
Spitzenstunde. Der weitaus Uberwiegende Verkehr in allen Stral3en in diesem Bereich ist
Anlieger- bzw. ErschlieBungsverkehr.

Die Verwaltung wird die Situation in der Helmstedter Stral3e und im Umfeld weiter
beobachten und wird nach Ablauf des oben beschriebenen Eingewthnungs- und

Umstellungszeitraums Mitte 2020 mit einem Erfahrungsbericht auf den Stadtbezirksrat
zukommen.

Hornung
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Anlage/n:
keine
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Absender:
SPD-Fraktion im Stadtbezirksrat 120 A 19..'119.00
ntrag (6ffentlich)

Betreff:
Instandsetzung des Rundweges durch den Prinz-Albrecht-Park

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 10.10.2019

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet 23.10.2019 o}
(Entscheidung)

Beschlussvorschlag:
Beschluss:

Der komplette Rundweg wird bis zum Frahjahr grundlich und nachhaltig instandgesetzt.

Sachverhalt:

Der grofe, asphaltierte Rundweg durch den Prinzenpark ist in einigen Bereichen, vor allem
zwischen Freie-Turner-Stadion und Spielplatz Georg-Westermann-Allee, in einem sehr
schlechten Zustand. Es sind diverse Schlaglécher vorhanden, die teilweise einen sehr
grofen Durchmesser haben.

gez. Nils Bader,
SPD-Fraktion

Anlage/n:
keine
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Stadt Braunschweig 19-11674
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Abrechnung von StraBenbaumafRnahmen
- Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung -

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 17.09.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 131 Innenstadt (Anhérung) 01.10.2019 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (Anhérung) 23.10.2019 o]
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 222 Timmerlah-Geitelde-Stiddien 24.10.2019 o]
(Anhdérung) i
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 212 Heidberg-Melverode (Anhérung) 28.10.2019 @)
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 224 Riningen (Anhérung) 05.11.2019 o]
Bauausschuss (Vorberatung) 03.12.2019 o]
Verwaltungsausschuss (Vorberatung) 10.12.2019 N
Rat der Stadt Braunschweig (Entscheidung) 17.12.2019 o]
Beschluss:

,0eman § 3 Abs. 2 und § 9 der Stral’enausbaubeitragssatzung (ABS) der Stadt
Braunschweig vom 11. Mai 2010 in der jetzt geltenden Fassung wird fir den Ausbau der
nachfolgend unter Ziffer | aufgefiihrten Strallen die Aufwandsspaltung und flir die unter
Ziffer 1l aufgefihrten Stralen die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung beschlossen.

I. Aufwandsspaltung

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Steintorwall

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,Steintorwall“ zwischen
Leonhardstrae und Museumstralle

Westerbergstralle

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,Westerbergstralle* zwischen der
Ortsdurchfahrtsgrenze der K 24 und ThiedestralRe (innerorts Riiningen)

TimmerlahstralRe

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,Timmerlahstrale“ (L 473, Abschnitt
110, zwischen den Stationen 1,540 und 0,371 - innerorts Timmerlah -)

Hagenring

Erneuerung der Fahrbahn westlich der Mittelinsel der Verkehrsanlage ,Hagenring®
zwischen Gliesmaroder Stralle und Rebenring

Neue Strale
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Erneuerung der Fahrbahn und der Parkflachen sidlich der Mittelinsel der 6ffentlichen
Verkehrsanlage ,Neue Stralle“ zwischen Schiitzenstralte und Goérdelingerstralie

1.6 John-F.-Kennedy-Platz

Erneuerung der Fahrbahn, des Radweges, des Gehweges und der
StralRenoberflachenentwasserung auf der Westseite der Verkehrsanlage ,John-F.-
Kennedy-Platz“ zwischen Kurt-Schumacher-StralRe und Augusttorwall

1.7 Glogaustralie
Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,Glogaustrale“ zwischen Leipziger

Stralde und Waldenburgstralle sowie zwischen Goérlitzstralle und Schlesiendamm
(Teilstreckenausbau)

Il. Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung

2.1 GeiteldestralRe

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,Geiteldestral3e/Runingenstralle*
zwischen der Strale Am Friedhof und Steinbergstralle

2.2 John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz

Erneuerung der Fahrbahn der Verkehrsanlage ,John-F.-Kennedy-Platz/
Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall* zwischen Auguststral’e und Lessing-
platz (Verlangerung Hinter Agidien).”

Sachverhalt:

Die Beschlusskompetenz des Rates ergibt sich aus § 58 Abs. 1 Nr. 7 NKomVG i. V. m.

§ 3 Abs. 2 Satz 3 der StralRenausbaubeitragssatzung. Im Sinne dieser Zustandigkeitsnormen
handelt es sich bei der Vorlage Uber die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung um einen
Beschluss, fur den der Rat zustandig ist.

Aufwandsspaltung:

Bei den o. g. Erneuerungen von einzelnen Teilanlagen verschiedener Stral3en handelt es
sich um straRenausbaubeitragspflichtige Mallnahmen.

Von der Mdglichkeit der Vorfinanzierung der Stralkenausbaubeitrage tber einen
Aufwandsspaltungsbeschluss war in der Vergangenheit abgesehen worden, da grundsatzlich
ohne einen entsprechenden Aufwandsspaltungsbeschluss auch keine Verjahrungsfristen flr
die StralRenausbaumalnahmen zu laufen begannen. Einnahmeverluste konnten damit nicht
entstehen.

Das Bundesverfassungsgericht hat in seinem Urteil vom 5. Marz 2013 — 1 BvR 2457/08 —
entschieden, dass Abgaben zum Vorteilsausgleich nicht zeitlich unbegrenzt nach Erlangen
des Vorteils festgesetzt werden kénnen. Dem Gesetzgeber obliegt es, einen Ausgleich zu
schaffen zwischen dem Interesse der Allgemeinheit an Beitragen flir solche Vorteile
einerseits und dem Interesse des Beitragsschuldners andererseits, irgendwann Klarheit zu
erlangen, ob und in welchem Umfang er zu einem Beitrag herangezogen werden kann.
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Der niedersachsische Landesgesetzgeber hat das Niedersachsische
Kommunalabgabengesetz (NKAG) vom 20. April 2017 daher durch § 11 Absatz 3 Nr. 1
NKAG erganzt. Hiernach ist die Festsetzung eines Beitrages auch dann nicht mehr zulassig,
wenn das Entstehen der Vorteilslage (Zeitpunkt der technischen Herstellung) mindestens 20
Jahre zurUckliegt. Liegt der Zeitpunkt der Vorteilslage mehr als 20 Jahre zurlick, kdnnen die
Beitrage nicht mehr erhoben werden, selbst wenn die eigentlichen Verjahrungsfristen
aufgrund fehlender Ratsbeschliisse Uber die Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung noch
nicht laufen.

Aufgrund dieser niedersachsischen gesetzlichen Regelung wird zeitnah die Erhebung der
Straltenausbaubeitrage erfolgen und die erforderlichen Voraussetzungen fiir die
rechtmallige Beitragserhebung (hier: Aufwandsspaltungsbeschluss bzw. Aufwandspaltungs-
und Abschnittsbildungsbeschluss) geschaffen.

Bei der Glogaustralie handelt es sich um einen Teilstreckenausbau. Der Bereich der
Glogaustral’e zwischen Waldenburgstrale und Gorlitzstral3e ist in einem guten Zustand und
war nicht erneuerungsbedurftig.

Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung:

Zusatzlich zum erforderlichen Aufwandsspaltungsbeschluss ist in der Verkehrsanlage
.Geiteldestrale/Riningenstral’e” und der Verkehrsanlage ,John-F.-Kennedy-
Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ ein Abschnittsbildungsbeschluss nétig.

Die Verkehrsanlage ,Geiteldestral3e” beginnt aus beitragsrechtlicher Sicht bei der Stralle Am
Friedhof und geht dann in die Riningenstral3e Uber und endet dann an der
Ortsdurchfahrtsgrenze der Riningenstrafie. Innerhalb dieser Verkehrsanlage wurde nur die
Fahrbahn zwischen der Strale Am Friedhof und der Steinbergstralle erneuert.

Die Verkehrsanlage ,John-F.-Kennedy-Platz/Lessingplatz/Bruchtorwall/Kalenwall“ beginnt
aus beitragsrechtlicher Sicht als John-F- Kennedy-Platz an der Auguststralde und geht dann
in die Stra3en ,Lessingplatz®, ,Bruchtorwall* und ,Kalenwall®. Sie endet an der Kreuzung
Europaplatz/Gieseler. Hier wurde bzw. wird nur der Bereich zwischen Lessingplatz
(Verlangerung Hinter Agidien) und Auguststrale erneuert.

Die Realisierung der Fahrbahnerneuerung auf der gesamten Lange der o. g.
Verkehrsanlagen erfolgt kurz- bzw. mittelfristig abschnittsweise, sodass auch eine
abschnittsweise Abrechnung der Stralienausbaubeitrage sinnvoll und erforderlich ist.

Der Fachbereich Tiefbau und Verkehr hat Informationsveranstaltungen ber die
Strallenausbaubeitragspflicht und die zu erwartenden Beitragshéhen durchgefiihrt.

Fur die beitragspflichtigen Eigentimer ergeben sich durch diesen formellen Ratsbeschluss
keine Veranderungen gegenuber den in den Informationsveranstaltungen vorgestellten
Berechnungen der Strallenausbaubeitrage.

Leuer

Anlage/n:
Anlagen 1.1 bis 1.7: Aufwandsspaltung
Anlagen 2.1 und 2.2: Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung
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Stadt Braunschweig 19-11906
Der Oberburgermeister Beschlussvorlage

offentlich
Betreff:

Verbesserung der Einmiindung OlfermannstralRe / Fasanenstrale

Organisationseinheit: Datum:

Dezernat Il 15.10.2019
66 Fachbereich Tiefbau und Verkehr

Beratungsfolge Sitzungstermin Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet 23.10.2019 o]
(Entscheidung)

Beschluss:

,Der Umgestaltung der Uberquerung der OlfermannstralRe parallel zur Fasanenstralie
entsprechend der Anlage wird zugestimmt.®

Sachverhalt:

1. Beschlusskompetenz

Die Beschlusskompetenz des Stadtbezirksrates ergibt sich aus § 93 Abs. 1 Satz 3 NKomVG
i. V. m. § 16 Abs. 1 Nr. 6 der Hauptsatzung der Stadt Braunschweig. Im Sinne dieser
Zustandigkeitsnorm handelt es sich bei der Entscheidung Uber die Planung um eine
Angelegenheit, die auf den Stadtbezirksrat per Hauptsatzung Ubertragen wurde, da die
Bedeutung des Fuliweges nicht wesentlich Gber den Stadtbezirk hinausgeht.

2. Anlass

Im Jahre 2017 wurde die Fahrbahn einschliellich der Gossen der Olfermannstralte nach
einer notwendigen Kanalbaumalinahme grunderneuert. Der Stadtbezirksrat hatte daraufhin
mit Drucksache DS 18-07260 beantragt auch die Gehwege zu erneuern und dadurch das
halbhohe Parken auf einer Seite der Olfermannstralde planerisch zu verhindern.

3. Planung

Auf der 6stlichen Seite der Olfermannstralle stehen durchgehend Baume im Gehweg in sehr
kleinen Baumscheiben. Der Zustand der Baume ist nicht gut. Die Erneuerung dieser
Gehwegseite hatte bedeutet, alle Baume zu entfernen, weil diese den baulichen Eingriff in
den Wurzelbereich nicht Gberlebt hatten. Danach waren Ersatzpflanzungen aufierhalb des
Gehweges im Parkstreifen zulasten heutiger Parkplatze erforderlich geworden.

Auf der westlichen Stral3enseite wird heute halbhoch auf dem Gehweg geparkt. Dies ist auch
nach Auffassung der Verwaltung nicht mehr zeitgemaf3. Jedoch wird auf diese Weise eine
befahrbare Fahrbahnbreite von ca. 4,75 m erzeugt, die fur die nutzungstypischen
Begegnungsfalle von Kraftfahrzeugen in der Olfermannstral’e ausreichen.

Die einzige Mdglichkeit dem Wunsch des Stadtbezirksrates zu entsprechen, ware daher eine
Verschmalerung des Gehweges um ca. 80 cm und Verschiebung der Bordanlage auf
gesamter Lange gewesen. Auf diese Weise hatten die Fahrzeuge quasi an derselben Stelle
wie heute geparkt, nur nicht mehr halbhoch, sondern auf der Fahrbahn. Dieser Umbau der
Stralie hatte aber zum Wegfall des ,Bestandsschutzes” der Stral3e geflhrt, so dal die
Berufsfeuerwehr gezwungen ist andere Standards fiir die Stralenbreite durchzusetzen. Das
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ware machbar gewesen, hatte aber zum Wegfall von ca. 7 Parkplatzen gefiihrt.

Dem Stadtbezirksrat wurde eine Unterschriftenliste tUberreicht, die auch die Verwaltung
erreicht hat. Danach schlief3en sich 50 Anlieger der Forderung an, auf den Ausbau der
Gehwege zu verzichten.

Die Gehwegflachen auf beiden Seiten der Stralle sind in keinem neuen, aber in einem
verkehrssicheren Zustand und werden auch in diesem Zustand erhalten.

In der Gesamtabwagung empfiehlt die Verwaltung, die Gehwege nicht zu andern oder zu
erneuern.

Im Rahmen der planerischen Betrachtungen der Olfermannstralie ist aufgefallen, dass die
Querung der Olfermannstral3e parallel zur Fasanenstrale nicht mehr dem wiinschenswerten
Standard mit vorgezogenen Gehwegflachen und abgesenkten Borden entspricht. Die
Verwaltung schlagt hier eine kleine Umbaumalnahme vor (siehe Anlage). Die Bauform
entspricht dem im 6stlichen Ringgebiet und auch in der Olfermannstralle an anderer Stelle
Ublichen Standard.

4. Finanzierung und weiteres Vorgehen

Die Kosten fur die Baumafnahme werden ca. 20.000 € betragen. Haushaltsmittel stehen im
Projekt 4S.66020.00.505 zur Verfiigung. Die MalRnahme ist nicht straRenausbaubeitrags-
pflichtig. Die Verwaltung beabsichtigt die MaRnahme im ersten Halbjahr 2020 zu realisieren.

Hornung

Anlage/n:

Lageplan
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Absender:

Fraktion B90/GRUNE im Stadtbezirksrat o 19-11928
120 nfrage (6ffentlich)
Betreff:

Lichtsignalanlage Jasperallee/Ring

Empfénger: Datum:

Stadt Braunschweig 11.10.2019

Der Oberblrgermeister

Beratungsfolge: Status
Stadtbezirksrat im Stadtbezirk 120 Ostliches Ringgebiet (zur 23.10.2019 o]
Beantwortung)

Sachverhalt:
Die Lichtsignalanlage an der Kreuzung Ring/Jasperallee sollte hinsichtlich der Belange des
Fullgangerverkehrs tberpruft werden.

Hinweise:

Vor allem altere Menschen wiinschen eine Querung des Ringes (vor allem von der
Jasperallee Richtung Innenstadt) in einem Zug, ohne auf der (schmalen) Mittelinsel warten
Zzu missen.

Besonders in den Abend- und Nachtstunden werden ruhestérende laute Musik und Larm
durch anfahrende Autos festgestellt.

Wir bitten die Verwaltung zu prufen:

1. Inwieweit kbnnen die Griinzeiten (z. B. Querung des Ringes im Verlauf der
Jasperallee) so angepasst werden, dass zu Full Gehende in einem Zug queren
kénnen?

2. Besteht die Mdglichkeit der Nachtabschaltung der Lichtsignalanlage (Zeitraum 23.30
Uhr bis 5.00 Uhr)?

Gez.
Juliane Krause

Anlage/n:
keine

21 von 21 in Zusammenstellung




	Ö Top 4.2.1 19-10421-01
	Ö Top 4.2.2 19-10923-01
	Ö Top 5.1 19-11900
	Ö Top 6 19-11674
	Ö Top 6 19-11674 Anlage 01 'Anlagen 1.1 bis 1.7 Aufwandsspaltung 2019'
	Ö Top 6 19-11674 Anlage 02 'Anlagen 2.1 und 2.2 Aufwandsspaltung und Abschnittsbildung 2019'
	Ö Top 8 19-11906
	Ö Top 8 19-11906 Anlage 01 'LP Olfermannstr'
	Ö Top 11.1 19-11928

